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Die Grgänzungsjchuke.
(von einem iLandschullehrer St. Gallens.)

Am angenehmsten wäre es dem Schreiber dies, einen warmen

Nekrolog über das Institut der Ergänzungsschule zu schreiben. Doch

da dieses „Obergymnasium der Volksschule" sich noch seines prekären

Daseins erfreut, so ist es noch nicht auf die Totenliste zu setzen.

Art. 26 des kantonalen Erziehungsgesetzes vom 8. Mai 1862

bestimmt nämlich, daß alle Schulkinder, welche aus der Alltagsschule

entlassen sind und nicht in eine Sekundärschule eintreten, Pflichtig sind,

die Ergänzungsschule zu besuchen. Art. 28 bestimmt weiter, daß die

Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden wenigstens sechs betragen soll

und Art. 31, daß die Entlassung aus der Alltagsschule nach dem zurück-

gelegten 13., die Entlassung aus der Ergänzungsschule mit 'dem zurück-

gelegten 15. Altersjahre stattzufinden hat.

Der Gesetzgeber hatte unzweifelhaft die Absicht, mit der Ergänzungs-
schule ein Institut zu schaffen, das den Primarschulunterricht zu einem

würdigen und gedeihlichen Abschlüsse bringe, einerseits durch Repetition

des dort geboteneu Lehrstoffes, anderseits aber namentlich auch durch

Erweiterung und Vertiefung desselben. Daß man die Ergänzungsschule

yuasi als ein „Obergymnasium der Volksschule" betrachtete, deren Be-

deutung sehr hoch angeschlagen wurde, beweist am ehesten das frühere,

sehr reichhaltige und erhebliche Geistesreife voraussetzende Ergänzungs-
schulbuch von 52V Seiten.

Wie stand und stets aber mit den Erfolgen dieser Einrichtung,
mit den Leistungen dieser „Gymnasiasten"?' Meilenweit sind diese hinter

ihren Erwartungen zurückgeblieben. Die Spatzen rufen's von den Dächern.

Volk, Behörden und Lehrer haben durch Erfahrung hinlänglich sich nun
daran gewöhnt, von diesen zwei Schuljahren wenig oder gar nichts zu

erwarten. Aus dem Munde der gewissenhaftesten Lehrer ist immer und

nachhaltiger zu hören, daß diese zwei Halbtage per Woche im günstigsten

Falle kaum dazu dienen, die Resultate des Alltagsschul-Unterrichtes über

Wasser zu halten. Die Urteile der Bezirksschulräte über ihre Leistungen

lauten daher auf der ganzen Linie wenig erfreulich. So äußerte sich ein

Bezirksschulrat in seinem letzten Amtsberichte an die Oberbehörde, daß

die Zahl der Ergänzungsschulen, die ihre eigentümliche Aufgabe erfassen

und erfüllen, nur klein sei. Groß dagegen sei die Klage, daß diese

Schulart nur eine matte Fortsetzung des frühern Unterrichtes biete

ohne Befriedigung für den Lehrer und ohne Anziehungskraft für den

Schüler.
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Sind aber wohl je bei so sporadischer Schulzeit und bei dein

Sammelsurium von Zuhörerschaft, das sich in den Ergänzungsschulen
zusammenfindet, nennenswerte Erfolge zu gewärtigen? Nie und
nimmer!

Daß aber eine Bildung, die ihren Abschluß tatsächlich schon mit
dem Ende der Alltagsschule, also mit dem dreizehnten Altersjahre fündet,
heutigentags auch für die einfachsten Lebensverhältnisse nicht mehr

zu genügen vermag, wird wohl niemand iin Ernst zu bestreiten wagen.
Dies liegt begründet einerseits in der Natur des unreifen Kindcsalters
und anderseits in den Anforderungen, die das praktische Leben stellt.

Wohl erfreut sich das Institut der Fortbildungsschule immer
größerer Frequenz und Daseinsberechtigung, aber auch diese Schulart
wird vielmehr erst dann ihren Zweck richtig erfüllen, wenn sie auf einer

wohlvorbereitetcn Grundlage weiter bauen kann. — Aber es tagt!
Den ersten lobenswerten Schritt zu einer wirklichen Verbesserung

tat die Schulgenieinde Rorschach mit dem Beschlusse, an Stelle der Er-
gänzungsschule ein achtes Schuljahr der Alltagsschule einzuführen.

Dem Beispiele Rorschachs sind dann in der Folge auch die Schul-
gemeinden Grub, Battis, Nagaz, Wil, St. Gallen, evang. Tablat, kath.
und evang. Napperswil und Gähwil in gleicher oder modifizierter Weise

gefolgt. Letzteres ist bei Vättis, Nagaz und Gähwil der Fall, welche

an Stelle der Ergänzungsschule zwei Winterhalbjahre Alltagsschule setzten.

Für Gegenden mit durchgehends landwirtschaftlicher Bevölkerung, mag
die letztere Organisation ihren Borzug haben, während für fabrikreiche
Orte die erstere vorteilhafter sein wird.

Da diese Veränderungen in der Schulorganisation von der hohen

Erziehungsbehörde nachdrücklichst befürwortet werden, so dürften in der

Zeit noch manche Gemeinden dem Beispiele Rorschachs folgen. Art. 76
des Erziehungsgesetzes bestimmt nämlich, daß der Ncgierungsrat auf den

Vorschlag des Erziehungsrates Schulgemeinden, die das Schulwesen auf
einen höhern Stand bringen wollen, besondere Schulorganisationen be-

willigen kann.

Dies einige kurze, unausgeführte Gedanken über die Ergänzungs-
schule, welche gegenwärtig aktuelles Tagestraktandum in unserm Kantone
bildet.

Mögen Bezirks- und Ortsschulbehörden wie Lehrer das Ihrige
zur Aufhellung dieser wichtigen Frage beitragen!

Anmerkung der Redaktion. Dem v. Herrn besten Dank und die
Bitte, recht bald wieder so eine Schulfrage dieser oder jener Natur anzutönen.
Es gilt dies auch den v. Lesern in andern Kantonen. Ergänzend möchte ich
dem v. Einsender zu dem von ihm verurteilten 520 seitigen „Ergänzungsschul-
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buche" noch eine Reminiszenz anhängen, die mir zeitlebens lebhaft vorschwebt.

Was der v. Einsender heute als praktischer Lehrer der „jungen Garde" in Sachen

dieses Buches betont, das betonte vor beiläufig 20 Iahren der hochselige Bischof
Dr. Karl Greith in gediegener eingehender Begründung zu Handen des Großen
Rates, betonte der selige Dekan Ruggli in freimütiger und klarer Rede im

offenen Großen Rate, betoute die „Ostschweiz" in wieberholten sehr gediegenen

Artikel» aus geistlicher Feder, betonte die Geistlichkeit in ihren Konferenzen und

betonten auch vereinzelte konservative Lehrer: alles war umsonst. Der Partei-
terrvrismus eines Regimentes Tschudy-Curti ließ sich nichts einreden. Da hieß es

kurzweg sivoolo—»io judoo; so will ich's, so befehl ich's, und damit basta. Das
Buch war zu Parteizwecken geschaffen, der geschichtliche, der naturwissen-
schaftliche und stellenweise auch der erzählende Stoff waren diesem Zwecke sehr

gerecht geworden.
Der Lehrerstand (speziell der konservativ-katholische) halte „gebundene

Hände" und war in kritischer Richtung zur Ohnmacht verurteilt; die Geistlich-
keit ließ man zielbewußt abseits; das bischöfliche Veto wischte man unter den

Kanzleitisch, und nach bissiger Debatte sanktionierte selbst der Große Rat das

von kath. Seite als unpraktisch, unmethodisch und un christlich ge-

brandmarkte Bnch. Aber gerade der Stempel des „Unchristlichen" scheint ihm zum
Durchbruche verholfen zu haben. Das ist der Eindruck, den mir als Studenten
und stillem Beobachter die Kämpfe um die Einführung dieses Buches machte».

Der kath. Lehrer tut gut, wenn er solche Dinge nicht vergißt.

Lxamsnreotmungsn für à 8t. ga!I. 8okulen
im àkre 4399.
VI. «lasso. — lakrsokulsn.

1. Xbtuilun'A.
1. klntvr 11475 Xinrvolmvrn oinos Ltäcktolivns dvtnnia» sied 12°/» sclrul-

plliclcti^o Xinàor; wio viol also?
2. Xin Xrämor bat vins Leliulà von 360 l'r. nodst à /inso» à 4°/« Mr

0 Nonato ?.n bataillon; via gp-ass ist âor IlotraA?
3. Uina Xläedv lamckvs, wovon vinom Uauor 32 a unà svinvin Xaelàrr 43 a

FolMro», wurào daim Ilan oinsr Xisvndalln îin 4200 Xr. xosoliàt. Wio

viol orliält.jockor von àor Xntsoliâàixunxssuinmo?

2. Xbtoilung.
1. .lomanà bat 2'/< °/» von soinvin Xinkonnnon, clas 2700 l'r. lioträAt, /u

vvrstvuorn. Wio Aross ist itio 8touor?
2. Was koston 06 I Woin, à I à 55 Up. bai 2'/-°/» 8konto?
3. Xin Xanciwirt vordrauelcto von àoin ^ovrntoton Kvtroicto 63,20 til vai

Urot, 2s'5» lii r,u Xuttor fürs Violc unà 23,765 I>l xur àssaat; aus-
svràvin vorkaufto or 107'/» di, "nci vs dliodon ilim 18,35 lii ttdrix. Wio

viol dat or ^ovrntot?

VI. «lasso. — Lokulon mit verkUrrtor 8vkulroit.

1. ^bteiluux.
1. Von 13,56 da Xanck worclsn 5,72 l>a vorkaukt. Wio viol misst ckas

übrixo 8tüek?
2. Xino Ilauslialtmiss In au-'»t wörbontliod 3'/- kx Xloiseli, àas kss à 1 Xr.

30 Up. Wi-' via! xii'I,. sio viortvlsäln-lioii Mr klviseU aus?
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